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A   Bekanntmachungen der Samtgemeinde Nenndorf 

 

Sitzübergänge im Samtgemeinderat 
 
Ratsfrau Heike Beiersdorfer (WGN) ist aus dem Rat der Samtgemeinde Nenndorf 
ausgeschieden. Das Mandat ist auf Herrn Nikos Kuhnke (WGN), wohnhaft in Bad Nenndorf, 
als Ersatzperson übergegangen.  
Herr Kuhnke hat die Wahl angenommen und damit die Mitgliedschaft im Rat der 
Samtgemeinde Nenndorf erworben. 
Zuvor hat der Nachrücker Herr Frank Wiegel auf das Mandat verzichtet. 
 
Ratsfrau Heike Weidemann (CDU) ist aus dem Rat der Samtgemeinde Nenndorf 
ausgeschieden. Das Mandat ist auf Herrn Martin Knöllner (CDU), wohnhaft in Bad Nenndorf, 
als Ersatzperson übergegangen.  
Herr Knöllner hat die Wahl angenommen und damit die Mitgliedschaft im Rat der 
Samtgemeinde Nenndorf erworben. 
 
Die Sitzübergänge werden gemäß § 44 Abs. 6 des Niedersächsischen 
Kommunalwahlgesetztes öffentlich bekannt gemacht. 

 
 
Bad Nenndorf, den 26.06.2023 
Samtgemeinde Nenndorf 
Der Wahlleiter 
 
 
 
André Lutz 
 
 

___________________________________________________________________ 

 

36. Änderung des Flächennutzungsplanes der Samtgemeinde Nenndorf 
(Gemischte Bauflächen „Mathestraße“, Gemeinde Hohnhorst) 

Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses (gem. § 2 Abs. 1 BauGB) und  
Bekanntmachung der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung (gem. § 3 Abs. 1 
BauGB) 

 
Der Samtgemeindeausschuss der Samtgemeinde Nenndorf hat in seiner Sitzung am 07.07.2022 den 

Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 BauGB und in seiner Sitzung am 01.06.2023 den Beschluss zur 

frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB für die 36. Änderung des 

Flächennutzungsplanes der Samtgemeinde Nenndorf (Gemischte Bauflächen „Mathestraße“, 

Gemeinde Hohnhorst) gefasst. Die Beschlüsse werden hiermit ortsüblich bekannt gemacht. 
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Allgemeine Ziele und Zwecke der Planung: 

Durch die vorliegende 36. Änderung des Flächennutzungsplanes sollen die bauplanungsrechtlichen 

Voraussetzungen zur Deckung des in der Gemeinde Hohnhorst bezogen auf den OT Hohnhorst 

erkennbaren Baulandbedarfes geschaffen werden. Zu diesem Zweck werden die bisher im wirksamen 

Flächennutzungsplan der Samtgemeinde Nenndorf für diesen Bereich dargestellten Flächen für die 

Landwirtschaft und Grünflächen „örtlicher Grünzug“ in gemischte Bauflächen geändert.  

Im Zusammenhang mit der 36. Änderung des Flächennutzungsplanes wird seitens der Gemeinde 

Hohnhorst der Bebauungsplan Nr. 18 „Mathestraße“, einschl. örtlicher Bauvorschriften, aufgestellt (§ 

8 Abs. 3 BauGB), der die planungsrechtlichen Voraussetzungen durch Festsetzungen in seinem 

Geltungsbereich auf der Grundlage der Darstellungen der 36. Änderung des Flächennutzungsplanes 

konkretisiert. 

 

Räumlicher Geltungsbereich: 

Der räumliche Geltungsbereich der o.g. Bauleitplanung geht aus der nachfolgenden Übersichtskarte 

im Maßstab 1:5.000 hervor. 

 

 

Kartengrundlage: Auszug aus der Amtlichen Karte (AK 5) M 1:5.000 i.O., © 2022 LGLN, RD Hameln-Hannover, Katasteramt 

Rinteln 
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Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit: 

Für die 36. Änderung des Flächennutzungsplanes der Samtgemeinde Nenndorf (Gemischte 

Bauflächen „Mathestraße“, Gemeinde Hohnhorst) wird die frühzeitige Beteiligung der 

Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 in Form einer Bürgeranhörung durchgeführt, die in der Zeit 

vom 

10.07.2023 bis einschl. 11.08.2023 

während der Besuchszeiten der allgemeinen Verwaltung (montags bis donnerstags von 9.00 - 16.00 

Uhr sowie freitags von 9.00 – 12.00 Uhr) oder nach vorheriger Terminvereinbarung unter 05723 704-

16 öffentlich zu jedermanns Einsicht im Rathaus II, Dienststelle: Poststr. 4, 31542 Bad Nenndorf, im 

Vorzimmer des Samtgemeindebürgermeisters, stattfindet. 

• Veröffentlichung im Internet  

Die Planunterlagen sind ferner im Internet auf der Seite der Samtgemeinde Nenndorf unter 

https://www.nenndorf.de/wb/bauen/bauleitplanung/fnp/ einsehbar. 

Im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung werden die allgemeinen Ziele und 

Zwecke der Planung, sich wesentlich unterscheidende Lösungen, die für die bauliche 

Entwicklung im Plangebiet in Betracht kommen, und die voraussichtlichen Auswirkungen der 

Planung dargestellt. Es wird Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung gegeben. 

Während der frühzeitigen Beteiligung können Stellungnahmen vorgetragen werden. Es wird 

darauf hingewiesen, dass auch Kinder und Jugendliche Teil der Öffentlichkeit im Sinne des § 

3 Abs. 1 Satz 1 BauGB sind. 

Datenschutz: 

Es wird darauf aufmerksam gemacht, dass Privatpersonen mit der Abgabe einer 

Stellungnahme der Verarbeitung ihrer angegebenen Daten, wie Name, Adressdaten und E-

Mail-Adresse zustimmen. Gem. Art. 6 Abs. 1 c EU-DSGVO werden die Daten im Rahmen des 

Bauleitplanverfahrens für die gesetzlich bestimmten Dokumentationspflichten und für die 

Informationspflicht Ihnen gegenüber genutzt. Auf das „Infoblatt zu Informationen zur Erhebung 

von personenbezogenen Daten in der Bauleitplanung“ unter dem nachfolgenden Link wird 

verwiesen.  

https://www.nenndorf.de/assets/Uploads/2023-06-05-Informationsblatt-DSGVO-

Bauleitplanung-Samtgemeinde-Nenndorf.pdf  

Umweltbezogene Informationen: 

Übergeordnete Pläne und Programme 

• Landes-Raumordnungsprogramm Niedersachsen (LROP 2017/LROP-VO 2022) 

• Regionales Raumordnungsprogramm des Landkreises Schaumburg (2003) 

• Landschaftsrahmenplan des Landkreises Schaumburg (Vorentwurf 2001) 

• Landschaftsplan der Samtgemeinde Nenndorf (1995) 

• Wirksamer Flächennutzungsplan der Samtgemeinde Nenndorf, einschl. seiner wirksamen 
Änderungen 
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Fachgutachten 

Die nachfolgenden Gutachten wurden im Rahmen des parallel in Aufstellung 

befindlichen Bebauungsplanes Nr. 18 „Mathestraße“, Gemeinde Hohnhorst, erarbeitet 

und hilfsweise deren Aussagen in der 36. Änderung des FNPs verwendet. 

• Natur und Landschaft (Artenschutz/Biotoptypen): „Gemeinde Hohnhorst – Bebauungsplan Nr. 
18 „Mathestraße“ – Grundlagenerfassungen 2022 (Avifauna, Amphibien, Feldhamster, 
Biotoptypenkartierung)“ (Dipl.-Ing., Dipl.-Biol. Landschaftsarchitektin Karin Bohrer, 
Petershagen, 16.12.2022) 

• Immissionsschutz (Verkehr: Straße & Schiene): „Schalltechnische Untersuchung zum 
Bebauungsplan Nr. „Mathestraße“ der Gemeinde Hohnhorst“ (GTA Gesellschaft für 
Technische Akustik mbH, Hannover, 12.06.2022) 

Umweltverträglichkeitsprüfung: 

Eine Umweltverträglichkeitsprüfung gem. der Anlage 1 des Gesetzes über die 

Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) und des Niedersächsischen Gesetzes über die 

Umweltverträglichkeitsprüfung (NUVPG) ist nicht erforderlich. 

 

 

Bad Nenndorf, den 19.06.2023 

Samtgemeinde Nenndorf 

Der Samtgemeindebürgermeister 

 

 

Mike Schmidt 

 

 

 

 

26. Änderung des Flächennutzungsplanes  

(Rücknahme von Bauflächen in der Stadt Bad Nenndorf, Ortsteil Riepen) 

Frühzeitige Beteiligung 

 

Der Samtgemeindeausschuss der SG Nenndorf hat in seiner Sitzung am 01.06.2023 dem 

Vorentwurf der 26. Änderung des Flächennutzungsplanes sowie die Begründung zum 

Vorentwurf zugestimmt, und die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 

BauGB beschlossen.  
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Der Vorentwurf der 26. Änderung des Flächennutzungsplanes, der Vorentwurf der 

Begründung und die wesentlichen, bereits vorliegende Ergebnisse des Umweltberichts 

liegen in der Zeit vom 

 

10.07.2023 bis einschließlich 11.08.2023 

 

zur Einsicht im Vorzimmer des Samtgemeindebürgermeisters im Rathaus II der 

Samtgemeinde Nenndorf, Dienststelle: Poststraße 4, 31542 Bad Nenndorf während der 

Besuchszeiten der allgemeinen Verwaltung 

 

Montag bis Donnerstag:  09.00 Uhr – 16.00 Uhr 

Freitag:    09.00 Uhr – 12.00 Uhr 

 

oder nach vorheriger Terminvereinbarung unter Tel. 05723 / 704-16 

 

zu jedermanns Einsicht aus. 

 

Ergänzend besteht die Möglichkeit die Planunterlagen auf der Internetseite der 

Samtgemeinde Nenndorf unter https://www.nenndorf.de/wb/bauen/bauleitplanung/fnp/ 

einzusehen.  

 

Auf das „Infoblatt zu Informationen zur Erhebung von personenbezogenen Daten in der 

Bauleitplanung“ wird mit Bezug auf den Link https://www.nenndorf.de/assets/Uploads/2023-

06-05-Informationsblatt-DSGVO-Bauleitplanung-Samtgemeinde-Nenndorf.pdf  verwiesen. 

 

Stellungnahmen können während der Auslegungsfrist schriftlich, mündlich zur Niederschrift oder 

elektronisch abgegeben werden. 

 

Allgemeine Ziele und Zweck der Planung 

Die Samtgemeinde Nenndorf plant im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 95 

„Lehnshof“ gleichzeitig durch Anpassung des Flächennutzungsplanes am nordwestlichen 

sowie 

am östlichen Siedlungsrand Riepens zukünftig nicht entwicklungsfähige und im wirksamen 

Flächennutzungsplan als Mischgebiet oder Dorfgebiet dargestellten Flächen als Bauflächen 

zurückzunehmen und in Flächen für die Landwirtschaft zu ändern. 

 

Lage und Geltungsbereich 

Der Planbereich der 26. Änderung des Flächennutzungsplanes beinhaltet insgesamt drei 

Teilflächen, welche sich in der Stadt Bad Nenndorf im Ortsteil Riepen befinden: Der Bereich 

„Nordwest / Wehrweg“ im nordöstlichen Siedlungsgebiet Riepens südlich des Sportplatzes, 

der Bereich „Auekamp / Pappelweg“ am nordöstlichen Siedlungsrand am Rieper Flahbach  

https://www.nenndorf.de/wb/bauen/bauleitplanung/fnp/
https://www.nenndorf.de/assets/Uploads/2023-06-05-Informationsblatt-DSGVO-Bauleitplanung-Samtgemeinde-Nenndorf.pdf
https://www.nenndorf.de/assets/Uploads/2023-06-05-Informationsblatt-DSGVO-Bauleitplanung-Samtgemeinde-Nenndorf.pdf
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sowie der Bereich „Riepener Straße“ im südöstlichen Siedlungsbereiches ebenfalls am 

Rieper Flahbach. Insgesamt handelt es sich um einen Änderungsbereich von 17.305 m2. 

 

 
Geltungsbereich (unmaßstäbliche Darstellung), Quelle Kartengrundlage: LGLN 

 

 

Bad Nenndorf, 16.06.2023 

Samtgemeinde Nenndorf 

Der Samtgemeindebürgermeister  

 

 

Mike Schmidt 
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28. Änderung des Flächennutzungsplanes  

(FFW-Standort-Ost, „Dorfstraße“, Stadt Bad Nenndorf, OT Waltringhausen und 

Gemeinde Suthfeld, OT Riehe) 

Öffentliche Auslegung 

 

Der Samtgemeindeausschuss der SG Nenndorf hat in seiner Sitzung am 01.06.2023 dem 

Entwurf der 28. Änderung des Flächennutzungsplanes sowie die Begründung zum Entwurf 

zugestimmt, und die öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen.  

 

Der Entwurf der 28. Änderung des Flächennutzungsplanes, der Entwurf der Begründung und 

die wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen liegen in der Zeit 

vom 

 

10.07.2023 bis einschließlich 11.08.2023 

 

zur Einsicht im Vorzimmer des Samtgemeindebürgermeisters im Rathaus II der 

Samtgemeinde Nenndorf, Dienststelle: Poststraße 4, 31542 Bad Nenndorf während der 

Besuchszeiten der allgemeinen Verwaltung 

 

Montag bis Donnerstag:  09.00 Uhr - 16.00 Uhr 

Freitag:    09.00 Uhr – 12.00 Uhr 

 

oder nach vorheriger Terminvereinbarung unter Tel. 05723 / 704-16 

 

zu jedermanns Einsicht aus. 

 

Ergänzend besteht die Möglichkeit die Planunterlagen auf der Internetseite der 

Samtgemeinde Nenndorf unter https://www.nenndorf.de/wb/bauen/bauleitplanung/fnp/ 

einzusehen.  

 

Auf das „Infoblatt zu Informationen zur Erhebung von personenbezogenen Daten in der 

Bauleitplanung“ wird mit Bezug auf den Link https://www.nenndorf.de/assets/Uploads/2023-

06-05-Informationsblatt-DSGVO-Bauleitplanung-Samtgemeinde-Nenndorf.pdf  verwiesen. 

 

Stellungnahmen können während der Auslegungsfrist schriftlich, mündlich zur Niederschrift oder 

elektronisch abgegeben werden. 

Nach § 3 Abs. 2 BauGB können nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der 

Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben. 

 

https://www.nenndorf.de/wb/bauen/bauleitplanung/fnp/
https://www.nenndorf.de/assets/Uploads/2023-06-05-Informationsblatt-DSGVO-Bauleitplanung-Samtgemeinde-Nenndorf.pdf
https://www.nenndorf.de/assets/Uploads/2023-06-05-Informationsblatt-DSGVO-Bauleitplanung-Samtgemeinde-Nenndorf.pdf
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Allgemeine Ziele und Zweck der Planung 

Die Samtgemeinde Nenndorf plant die Errichtung einer neuen Feuerwache an der 

Dorfstraße zwischen Waltringhausen und Riehe. Dafür ist in Vorbereitung auf die 

erforderliche Erarbeitung eines gemeinsamen Bebauungsplanes durch die Stadt Bad 

Nenndorf und die Gemeinde Suthfeld der Flächennutzungsplan zu ändern.  

 

Lage und Geltungsbereich 

Der Planbereich der 28. Änderung des Flächennutzungsplanes beinhaltet eine Fläche von 

ca. 0,7 ha zwischen den beiden Orten Waltringhausen (Stadt Bad Nenndorf) und Riehe 

(Gemeinde Suthfeld).  

 

 

 
 

Geltungsbereich (unmaßstäbliche Darstellung) Quelle Kartengrundlage: LGLN 

 

 

Zur 28. Änderung des Flächennutzungsplanes liegen folgende umweltbezogene 

Informationen und Stellungnahmen vor, die im Rahmen der öffentlichen Auslegung 

eingesehen werden können: 
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1. Umweltbelange: Umweltbericht mit spezieller artenschutzrechtlicher Prüfung und 

Biotoptypenkartierung (Sweco GmbH, Stand 02.05.2023) 

2. Faunistische Erfassungen: Avifauna, Feldhamster (Karin Bohrer 

Landschaftsarchitektin, Stand 23.08.2023) 

3. Stellungnahmen aus der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 

öffentlicher Belange gemäß § 4 (1) BauGB: 

a) Landkreis Schaumburg (Schreiben vom 21.07.2023) 

b) Landwirtschaftskammer Niedersachsen (Schreiben vom 28.07.2022) 

c) Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (Schreiben vom 28.07.2022) 

 

Umweltbezogene Informationen zum Schutzgut Mensch in Bezug auf Immissionen und 

Emissionen finden sich in der Begründung sowie im Umweltbericht wieder. 

 

Umweltbezogene Informationen zum Schutzgut Tiere und Pflanzen sowie zur biologischen 

Vielfalt und zu Arten finden sich im Umweltbericht als Teil der Begründung zur Änderung 

des Flächennutzungsplans und in der Stellungnahme des Landkreises Schaumburg wieder. 

Darin werden folgende umweltbezogene Aspekte aufgezeigt: 

• Aussagen zu Biotoptypen, streng geschützte Arten / artenschutzrechtlich relevante 
Arten, Faunistische Funktionsbeziehungen / Faunapotenzial, und sonstige 
bedeutende Objekte 

• Auswirkungen durch die anlage- und baubedingte Flächeninanspruchnahme 

• Auswirkungen durch den Verlust von Lebensraum für Pflanzen und Tiere 

• Schutzgebiete oder -objekte sind von dem Vorhaben nicht betroffen 

• Hinweis auf die Vermeidung von artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen gem. § 
44 BNatSchG einschl. Beschreibung von artenschutzrechtlichen 
Vermeidungsmaßnahmen 

• Eingriffs- und Kompensationsermittlung 
Beschreibung zum Umgang der Eingriffs- und Ausgleichsbetrachtung und 
notwendiger Kompensationen  
 

Umweltbezogene Informationen zum Schutzgut Fläche finden sich in der Begründung und 

dem Umweltbericht zur Änderung des Flächennutzungsplanes. Darin werden folgende 

umweltbezogene Aspekte angesprochen: 

• Aussagen zu beanspruchten Flächen 
 

Umweltbezogene Informationen zum Schutzgut Boden finden sich in der Begründung und 

dem Umweltbericht zur Änderung des Flächennutzungsplanes sowie in der Stellungnahme 

des Landkreises Schaumburg, des Landesamtes für Bergbau, Energie und Geologie und 

des LGLN. Darin werden folgende umweltbezogene Aspekte angesprochen: 

• Auswirkungen durch zusätzliche Versiegelung und dem damit verbundenen Verlust 
aller Bodenfunktionen 

• Beschreibung von Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung von Eingriffen in 
den Boden 

• Hinweise auf den vorhandenen Baugrund 
 

Umweltbezogene Informationen zum Schutzgut Wasser finden sich in der in der Begründung 

und dem Umweltbericht zur Änderung des Flächennutzungsplanes. Darin werden folgende 

umweltbezogene Aspekte angesprochen: 
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• Es finden keinen wesentlichen Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser statt, da das 
anfallende Oberflächenwasser in einem Regenrückhaltebecken gesammelt und 
versickert werden soll. Eine Zuführung zum Grundwasser ist sichergestellt.  

• Wasserschutzgebiete und Überschwemmungsgebiete sind von der Planung nicht 
betroffen 

• Aussagen zur Oberflächenentwässerung 
 

Umweltbezogene Informationen zum Schutzgut Klima und Luft finden sich in der 

Begründung und dem Umweltbericht zur Änderung des Flächennutzungsplanes. Darin 

werden folgende umweltbezogene Aspekte angesprochen: 

• Durch das Vorhaben sind keine wesentlichen Änderungen zu erwarten.  
 

Umweltbezogene Informationen zum Schutzgut Landschaft finden sich in der Begründung 

und dem Umweltbericht zur Änderung des Flächennutzungsplanes. Darin werden folgende 

umweltbezogene Aspekte angesprochen: 

• Durch das Vorhaben sind keine erheblichen Änderungen zu erwarten. 

 

Umweltbezogene Informationen zum Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter finden 

sich in der Begründung und dem Umweltbericht zur Änderung des Flächennutzungsplanes 

und in der Stellungnahme des Landkreises Schaumburg. Darin wird folgender 

umweltbezogener Aspekt angesprochen: 

• Mit dem Auftreten archäologischer Bodenfunde im Plangebiet ist aufgrund der 
Vorprägung der Region zu rechnen.  
 

Umweltbezogene Informationen zum Europäischen Netz - Natura 2000 liegen nicht vor. 

 

Umweltbezogene Informationen zur Anfälligkeit für schwere Unfälle / Katastrophen liegen 

nicht vor. 

 

 

Hinweis: 

Parallel zum Verfahren der 28. Änderung des Flächennutzungsplanes führen die Stadt Bad 

Nenndorf sowie die Gemeinde Suthfeld das gemeinsame Verfahren zum Bebauungsplanes 

Nr. 100 „Dorfstraße“ / Bebauungsplan Nr. R 9 „Dorfstraße“ durch.  

 

 

Bad Nenndorf, 16.06.2023 

Samtgemeinde Nenndorf 

Der Samtgemeindebürgermeister  

 

 

Mike Schmidt 
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33. Änderung des Flächennutzungsplanes  

(Feuerwehrstandort West „An der Aue“, Gemeinde Hohnhorst, OT Ohndorf) 

- Aufstellungsbeschluss 

- Frühzeitige Beteiligung 

 

Aufstellungsbeschluss 

Der Samtgemeindeausschuss der Samtgemeinde Nenndorf hat die Aufstellung der 33. 

Änderung des Flächennutzungsplanes „An der Aue“ am 12.01.2023 beschlossen. Dieser 

Beschluss wird hiermit bekanntgegeben (§ 2 Abs. 1 BauGB i. V. m. § 1 Abs. 8 BauGB). 

 

Für die Belange des Umweltschutzes wird eine Umweltprüfung durchgeführt. Hierbei werden 

die voraussichtlichen Umweltauswirkungen ermittelt und in einem Umweltbericht 

beschrieben und bewertet. 

 

Beschluss zur frühzeitigen Beteiligung 

Der Samtgemeindeausschuss der SG Nenndorf hat in seiner Sitzung am 01.06.2023 dem 

Vorentwurf der 33. Änderung des Flächennutzungsplanes sowie die Begründung zum 

Vorentwurf zugestimmt, und die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 

BauGB beschlossen.  

 

Der Vorentwurf der 33. Änderung des Flächennutzungsplanes, der Vorentwurf der 

Begründung und die wesentlichen, bereits vorliegende Ergebnisse des Umweltberichts 

liegen in der Zeit vom 

 

10.07.2023 bis einschließlich 11.08.2023 

 

zur Einsicht im Vorzimmer des Samtgemeindebürgermeisters im Rathaus II der 

Samtgemeinde Nenndorf, Dienststelle: Poststraße 4, 31542 Bad Nenndorf während der 

Besuchszeiten der allgemeinen Verwaltung 

 

Montag bis Donnerstag:  09.00 Uhr – 16.00 Uhr 

Freitag:    09.00 Uhr – 12.00 Uhr 

 

oder nach vorheriger Terminvereinbarung unter Tel. 05723 / 704-16 

 

zu jedermanns Einsicht aus. 
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Ergänzend besteht die Möglichkeit die Planunterlagen auf der Internetseite der 

Samtgemeinde Nenndorf unter https://www.nenndorf.de/wb/bauen/bauleitplanung/fnp/ 

einzusehen.  

 

Auf das „Infoblatt zu Informationen zur Erhebung von personenbezogenen Daten in der 

Bauleitplanung“ wird mit Bezug auf den Link https://www.nenndorf.de/assets/Uploads/2023-

06-05-Informationsblatt-DSGVO-Bauleitplanung-Samtgemeinde-Nenndorf.pdf  verwiesen. 

 

Stellungnahmen können während der Auslegungsfrist schriftlich, mündlich zur Niederschrift oder 

elektronisch abgegeben werden. 

Nach § 3 Abs. 2 BauGB können nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der 

Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben. 

 

Allgemeine Ziele und Zweck der Planung 

Die Samtgemeinde Nenndorf plant die Errichtung einer neuen Feuerwache im Ortsteil 

Ohndorf der Gemeinde Hohnhorst. Dafür ist in Vorbereitung auf die erforderliche Erarbeitung 

eines Bebauungsplanes durch die Gemeinde Hohnhorst der Flächennutzungsplan zu 

ändern.  

 

Lage und Geltungsbereich 

Der Planbereich der 33. Änderung des Flächennutzungsplanes beinhaltet eine Fläche von 

ca. 0,7 ha an der Straße „Am Sportplatz“ / Schulstraße“ am östlichen Ortsrand von Ohndorf.  

 

 
 

Geltungsbereich (unmaßstäbliche Darstellung), Quelle Kartengrundlage: LGLN 

https://www.nenndorf.de/wb/bauen/bauleitplanung/fnp/
https://www.nenndorf.de/assets/Uploads/2023-06-05-Informationsblatt-DSGVO-Bauleitplanung-Samtgemeinde-Nenndorf.pdf
https://www.nenndorf.de/assets/Uploads/2023-06-05-Informationsblatt-DSGVO-Bauleitplanung-Samtgemeinde-Nenndorf.pdf
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Bad Nenndorf, 16.06.2023 

Samtgemeinde Nenndorf 

Der Samtgemeindebürgermeister  

 

 

Mike Schmidt 

 
 

 

 

37. Änderung des Flächennutzungsplanes  

(Stadt Bad Nenndorf, Ausrichtung Landesgartenschau 2026) 

- Aufstellungsbeschluss  
- Frühzeitige Beteiligung gem. § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) und  

§ 4 Abs. 1 BauGB 
 

Aufstellungsbeschluss 

 

Der Samtgemeindeausschuss der Samtgemeinde Nenndorf hat in seiner Sitzung am 

01.06.2023 den Aufstellungsbeschluss der 37. Änderung des Flächennutzungsplanes 

„Ausrichtung Landesgartenschau 2026“ gefasst und die Durchführung der frühzeitigen 

Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 und § 4 Abs.1 BauGB 

beschlossen. 

 

Dieser Beschluss wird hiermit gemäß § 2 Abs.1 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. 

 

Plangebiet 

 

Der Geltungsbereich des Vorentwurfs mit einer Fläche von ca. 44,5 ha umfasst den Kurpark, 

die Erweiterungsflächen der Landesgartenschau 2026 im Südosten bis zur B 65 und Flächen 

im Bereich Erlengrund südlich der B 65. Der genaue Geltungsbereich geht aus der 

nachfolgenden Übersichtskarte hervor. 
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Allgemeine Ziele und Zwecke der Planung 

 

Wesentliches Planungsziel ist die Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für die 

Durchführung der Landesgartenschau Bad Nenndorf 2026 und der damit einhergehenden 

Erweiterung der Parkanlage einschließlich der Sicherung der erforderlichen 

Erschließungsmaßnahmen. 

 

Im wirksamen Flächennutzungsplan der Samtgemeinde Nenndorf ist der Änderungsbereich 

bisher im Nordwesten im Bereich des Landschaftsparks als Grünfläche mit der 

Zweckbestimmung Parkanlage dargestellt. Die übrigen Flächen des Änderungsbereichs sind 

im wirksamen FNP als Flächen für die Landwirtschaft dargestellt. Überlagert werden die 

Flächen durch die Darstellung des Grünzugs/Kur in einer Nord-Süd- und Ost-West-Verbindung 

und durch eine Grünzäsur zwischen der Kernstadt Bad Nenndorf und dem östlich gelegenen 

Ortsteil Waltringhausen mit der Bückethaler Landwehr. Innerhalb des Änderungsbereichs 

befindet sich eine Kompensationsfläche im nordöstlichen Bereich südlich der Wohnbebauung 

an der Buchenallee für den Bebauungsplan Nr. 48 „Südlich Horster Straße“. 
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Zur Umsetzung der o.g. Planungsziele sollen Teile der Flächen für die Landwirtschaft 

langfristig als Grünfläche mit der Zweckbestimmung Parkanlage und ein Bereich im Nordosten 

untergeordnet als Sonderbaufläche mit der Zweckbestimmung Wohnmobilstellplatz dargestellt 

werden. Die Darstellung der Grünfläche mit der Zweckbestimmung Parkanlage soll südlich der 

B 65 und westlich der Wegeführung Erlengrund fortgeführt werden, da im Rahmen der 

Erschließungsplanung hier langfristig die Anbindung des Kurparks in Richtung Süden in Form 

einer Geh- und Radwegbrücke geplant ist. Darüber hinaus wird der nördliche Bereich des 

Erlengrunds in den Änderungsbereich mit aufgenommen, da es sich bei der südöstlichen 

Fläche, die im wirksamen FNP derzeit noch als Fläche für die Landwirtschaft dargestellt ist, 

tatsächlich um eine Fläche der Parkanlage Erlengrund handelt. Die Fläche soll entsprechend 

ebenfalls in eine Grünfläche mit der Zweckbestimmung Parkanlage geändert werden. 

 

Im östlichen Änderungsbereich soll für den Zeitraum der Landesgartenschau eine temporäre 

Verkehrsfläche mit der Zweckbestimmung Parkplatz dargestellt werden, die der Funktion als 

Haupterschließung der Landesgartenschau für Anreisende mit dem Pkw dient, über die i. W. 

aber auch im Vorfeld der Baustellenverkehr abgewickelt werden soll. Die zeitliche Begrenzung 

ist bis zum 31.12.2026 vorgesehen, ab dem 01.01.2027 werden die temporären 

Verkehrsflächen der Flächennutzungsplanänderung wieder als Fläche für die Landwirtschaft 

dargestellt. Die Darstellung der überlagernden Kompensationsfläche für den Bebauungsplan 

Nr. 48 bleibt erhalten. 

 

Ort und Zeitraum der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung 

 

Die Vorentwurfsunterlagen der 37. Änderung des Flächennutzungsplans „Ausrichtung 

Landesgartenschau 2026“ mit Planzeichnung und Begründung liegen gemäß § 3 Abs. 1 

BauGB in der Zeit vom 

 

10.07.2023 bis einschl. 11.08.2023 

 

im Vorzimmer des Samtgemeindebürgermeisters im Rathaus II, Dienststelle: Poststraße 4, 

31542 Bad Nenndorf während der Besuchszeiten der allgemeinen Verwaltung 

 

montags bis donnerstags  09.00 Uhr – 16.00 Uhr 

freitags    09.00 Uhr – 12.00 Uhr 

 

oder nach vorheriger Terminvereinbarung unter Tel. 05723 / 704-16 

 

zu jedermanns Einsicht öffentlich aus. 

 

Die Vorentwurfsunterlagen sind auch im Internet auf der Seite der Samtgemeinde Nenndorf 

unter dem Link https://www.nenndorf.de/wb/bauen/bauleitplanung/fnp/ abrufbar.  

https://www.nenndorf.de/wb/bauen/bauleitplanung/fnp/
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Auf das „Infoblatt zu Informationen zur Erhebung von personenbezogenen Daten in der 

Bauleitplanung“ wird mit Bezug auf den Link  

https://www.nenndorf.de/assets/Uploads/2023-06-05-Informationsblatt-DSGVO-

Bauleitplanung-Samtgemeinde-Nenndorf.pdf verwiesen. 

 

Es besteht Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung. Während der frühzeitigen Beteiligung können 

Stellungnahmen beispielsweise schriftlich, elektronisch oder mündlich zur Niederschrift übermittelt 

werden. Es wird mit Bezug auf § 3 Abs. 1 Satz 2 BauGB darauf hingewiesen, dass auch Kinder und 

Jugendliche Teil der Öffentlichkeit sind. 

 

Bad Nenndorf, 16.06.2023 

Samtgemeinde Nenndorf 

Der Samtgemeindebürgermeister  

 

 

Mike Schmidt  

 

 

 

 

B   Bekanntmachungen der Stadt Bad Nenndorf 

 

Bebauungsplan Nr. 16 „Hinter den Höfen“, hier 5. Änderung 

- Aufstellungs- und Entwurfsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 BauGB und § 3 Abs. 2 
BauGB 

- Frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit gemäß § 13a Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 
BauGB 

- Öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) und Behörden-
beteiligung gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 

 

 

Aufstellungs- und Entwurfsbeschluss, Planverfahren 

 

Der Verwaltungsausschuss der Stadt Bad Nenndorf hat in seiner Sitzung am 14.06.2023 den 

Aufstellungsbeschluss- und Entwurfsbeschluss zur 5. Änderung des Bebauungsplans Nr. 16 

„Hinter den Höfen“ gefasst und die Durchführung der öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 

2 BauGB und der Behördenbeteiligung gemäß § 4 Abs.2 BauGB beschlossen. Der Beschluss 

gemäß § 2 Abs.1 BauGB und der Beschluss für die Entwurfsoffenlage gemäß § 3 Abs. 2 

https://www.nenndorf.de/assets/Uploads/2023-06-05-Informationsblatt-DSGVO-Bauleitplanung-Samtgemeinde-Nenndorf.pdf
https://www.nenndorf.de/assets/Uploads/2023-06-05-Informationsblatt-DSGVO-Bauleitplanung-Samtgemeinde-Nenndorf.pdf
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BauGB werden hiermit ortsüblich bekannt gemacht. Der im Beschluss des 

Verwaltungsausschusses vom 17.08.2022 zunächst gemäß § 2 Abs. 1 BauGB beschlossene 

Geltungsbereich ist geändert und reduziert worden, auf die nachfolgende Übersichtskarte wird 

verwiesen.  

Die Bekanntmachung zum Aufstellungsbeschluss vom 26.08.2022 ist damit hinfällig. 

 

Gemäß § 13a Abs. 3 BauGB wird darauf hingewiesen, dass dieser Bebauungsplan als 

Maßnahme der Innentwicklung im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB ohne 

Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB aufgestellt werden soll. Von einer 

Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbezogener Informationen 

verfügbar sind, sowie von einer zusammenfassenden Erklärung nach § 10a Abs. 1 BauGB 

wird abgesehen. 

 

Zunächst findet eine frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit gemäß § 13a Abs. 3 Satz 1 

Nr. 2 BauGB statt. Anschließend wird die öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 

durchgeführt (s. unten).  

 

 

Plangebiet 

 

Der Geltungsbereich des Entwurfs mit einer Größe von ca. 1,2 ha liegt im Süden des 

Siedlungsbereichs Bad Nenndorf im Bereich Rodenberger Allee / Erlengrundstraße und 

umfasst das dort im Bebauungsplan Nr. 16 „Hinter den Höfen“, 1. Änderung festgesetzte 

Mischgebiet gemäß § 6 BauNVO. Dieser Bereich mit gemischten Nutzungen ist Teil des 

örtlichen Nahversorgungsschwerpunkts wird – mit Ausnahme der gebietsquerenden Parzelle 

des Bückebergwegs - wie folgt begrenzt:  

▪ im Westen und im Nordwesten durch die Parzellengrenze der Straße Rodenberger Allee, 
▪ im Nordosten durch die Parzellengrenze der Erlengrundstraße, 
▪ im Osten durch die Parzellengrenze des Süntelwegs, 
▪ im Südosten i. W. durch die nördliche Grenze der Randbebauung Bückebergweg sowie 

rückwärtig im Südwesten durch die weitere rückwärtige Bebauung Bückebergweg/Hinter 
den Höfen.  

 

Der Geltungsbereich dieser 5. Änderung des Bebauungsplans Nr. 16 geht aus der 

nachfolgenden Übersichtskarte hervor: 
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Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung, © LGLN 2023 

 

 

Allgemeine Ziele und Zwecke der Planung 

 

Im Süden des Stadtgebiets stellt die Rodenberger Allee die Hauptzufahrt von der 

Bundesstraße B 65 in die Stadtmitte bzw. in den Kurparkbereich dar. Im mittleren Abschnitt im 

Bereich Rodenberger Allee/Erlengrundstraße besteht ein örtlicher Versorgungsschwerpunkt 

mit Lebensmittelhandel sowie mit weiteren Geschäften und Einrichtungen der 

Grundversorgung, mit Dienstleistern, Gastronomie, Praxen etc. Dieser Bereich besitzt im 

südlichen Stadtgebiet eine erhebliche Bedeutung für die wohnortnahe, fußläufige Versorgung 

der lokalen Bevölkerung und der Kurgäste. Die Sicherung und die möglichst qualitätvolle 

Weiterentwicklung dieses Nahversorgungsbereichs stellen somit ein besonders wichtiges 

städtebauliches Ziel der Stadt Bad Nenndorf dar.  

 

Die Stadt Bad Nenndorf wird die Landesgartenschau Niedersachsen im Jahr 2026 ausrichten. 

Grundlegendes Ziel ist die langfristige Aufwertung und Sicherung des Kurparks und damit des 

Kurbetriebs und des Tourismus als wesentlichem Standbein der lokalen Wirtschaft. Darüber 

hinaus wird das gesamte Stadtgebiet Bedeutung im Zuge der Gartenschau erlangen und den 

Gesamteindruck des Kurorts prägen. Dieses gilt in besonderem Maße für die zentralen 

Zufahrtbereiche in die Innenstadt und für die begleitende städtebauliche Situation wie hier für 
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die Rodenberger Allee als südlicher Stadtzufahrt. Damit ist die Sicherung der qualitätvollen 

Stadtentwicklung im Bereich Rodenberger Allee für die Zeit der Gartenschau und langfristig 

für die Attraktivität der Kurstadt Bad Nenndorf ein weiteres wichtiges städtebauliches Ziel.  

 

Im Sommer 2022 ist eine Bauvoranfrage zur Nutzungsänderung eines Restaurants zu einer 

Spielhalle/Spielothek innerhalb der Plangebiets gestellt worden. Die Stadt Bad Nenndorf 

bewertet die beantragte Nutzungsänderung in diesem lokalen Versorgungsschwerpunkt als 

problematisch. Befürchtet wird ein negativer Effekt durch Vergnügungsstätten auf die 

Attraktivität und auf die Versorgungsfunktionen des Nebenzentrums, was langfristig 

einhergehen kann mit einem Bedeutungsverlust und mit einer Minderung der städtebaulichen 

Qualität der Rodenberger Allee als Zufahrt in die Stadtmitte des Kurorts („Trading-Down-

Effekt“). Aus diesen o.g. Gründen soll mit der 5. Änderung des Bebauungsplans Nr. 16 „Hinter 

den Höfen“ planungsrechtlich der Nutzungsausschluss für Vergnügungsstätten im 

festgesetzten Mischgebiet gemäß § 6 BauNVO geschaffen werden. 

 

Ort und Zeitraum der frühzeitigen Unterrichtung der Öffentlichkeit gemäß § 13a Abs. 3 

Satz 1 Nr. 2 BauGB 

 

Die frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit über die allgemeinen Ziele und Zwecke sowie 

die wesentlichen Auswirkungen der Planung findet statt in der Zeit vom 

 

10.07.2023 bis einschl. 28.07.2023 

 

Die Unterlagen liegen im Vorzimmer des Stadtdirektors im Rathaus II, Dienststelle: 

Poststraße 4, 31542 Bad Nenndorf während der Besuchszeiten der allgemeinen Verwaltung 

 

montags bis donnerstags  09.00 Uhr – 16.00 Uhr 

freitags    09.00 Uhr – 12.00 Uhr 

oder nach vorheriger Terminvereinbarung unter Tel. 05723 / 704-16 

 

zu jedermanns Einsicht öffentlich aus. Es besteht Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung, 

Stellungnahmen können beispielsweise schriftlich, elektronisch oder mündlich zur Niederschrift 

übermittelt werden. 

 

Die Unterlagen sind auch im Internet auf der Seite der Stadt Bad Nenndorf unter dem Link 

https://www.nenndorf.de/wb/bauen/bauleitplanung/bpl-im-verfahren/stadt-bad-nenndorf/ 

abrufbar.  

 

 

 

 

https://www.nenndorf.de/wb/bauen/bauleitplanung/bpl-im-verfahren/stadt-bad-nenndorf/
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Ort und Zeitraum der öffentlichen Auslegung gemäß § 3(2) BauGB 

 
Die Entwurfsunterlagen der 5. Änderung des Bebauungsplans Nr. 16 „Hinter den Höfen“ mit 

Planzeichnung und Begründung liegen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 

 

07.08.2023 bis einschl. 06.09.2023 

 
im Vorzimmer des Stadtdirektors im Rathaus II, Dienststelle: Poststraße 4, 31542 Bad 

Nenndorf während der Besuchszeiten der allgemeinen Verwaltung 

 

montags bis donnerstags  09.00 Uhr – 16.00 Uhr 

freitags    09.00 Uhr – 12.00 Uhr 

oder nach vorheriger Terminvereinbarung unter Tel. 05723 / 704-16 

 

zu jedermanns Einsicht öffentlich aus. Es besteht Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung. Während 

der öffentlichen Auslegung können Stellungnahmen beispielsweise schriftlich, elektronisch oder 

mündlich zur Niederschrift übermittelt werden. 

 

Die Entwurfsunterlagen sind auch im Internet auf der Seite der Stadt Bad Nenndorf unter 

dem Link https://www.nenndorf.de/wb/bauen/bauleitplanung/bpl-im-verfahren/stadt-bad-

nenndorf/ abrufbar.  

 

Auf das „Infoblatt zu Informationen zur Erhebung von personenbezogenen Daten in der 

Bauleitplanung“ wird mit Bezug auf den Link  

https://www.nenndorf.de/assets/Uploads/2023-06-05-Informationsblatt-DSGVO-

Bauleitplanung-Stadt-Bad-Nenndorf.pdf verwiesen. 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 S. 

2 i. V. m. § 4a Abs. 6 BauGB bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben 

können, sofern die Stadt deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt 

für die Rechtmäßigkeit des Bauleitplans nicht von Bedeutung ist. 

 

 

Bad Nenndorf, 27.06.2023 

Stadt Bad Nenndorf 

Der Stadtdirektor 

 

Mike Schmidt  

 

Hinweis: Die Anlage „Entwurfsfassung“ ist dem Amtsblatt als Anlage beigefügt. 

https://www.nenndorf.de/wb/bauen/bauleitplanung/bpl-im-verfahren/stadt-bad-nenndorf/
https://www.nenndorf.de/wb/bauen/bauleitplanung/bpl-im-verfahren/stadt-bad-nenndorf/
https://www.nenndorf.de/assets/Uploads/2023-06-05-Informationsblatt-DSGVO-Bauleitplanung-Stadt-Bad-Nenndorf.pdf
https://www.nenndorf.de/assets/Uploads/2023-06-05-Informationsblatt-DSGVO-Bauleitplanung-Stadt-Bad-Nenndorf.pdf
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Bebauungsplan Nr. 33 „Am Krater“, einschl. Örtlicher Bauvorschriften (ÖBV) 

Bekanntmachung des Aufhebungsbeschlusses 

 

Der Verwaltungsausschuss der Stadt Bad Nenndorf hat in seiner Sitzung am 19.04.2023 die 

Aufhebung des am 15.10.1997 in Kraft getretenen Bebauungsplan Nr. 33 „Am Krater“, 

einschl. Örtlicher Bauvorschriften (ÖBV) und Grünordnungsplan sowie seiner Begründung 

beschlossen und das Verfahren gem. § 1 Abs. 8 Baugesetzbuch (BauGB) eingeleitet. Der 

Beschluss wird hiermit gem. § 2 Abs. 1 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. 

Zweck und Ziel der Aufhebung: 

Seit dem 15.10.1997 ist der Bebauungsplan einschl. ÖBV für das Gebiet der ehemaligen 

Möbelfabrik Harms rechtskräftig. Der Plan setzt innerhalb des Geltungsbereiches 

überwiegend Hausgruppen-/Reihenhausbebauung fest. In den vergangenen Jahrzehnten 

stand das Grundstück wiederholt für verschiedene Projekte und Nutzungskonzepte im 

Fokus. Die Stadt Bad Nenndorf stand den Vorhaben grundsätzlich positiv gegenüber und 

hatte signalisiert auch weitergehende Konzepte zu prüfen und die planungsrechtlichen 

Voraussetzungen zu schaffen. 

Mit der Einleitung des Aufhebungsverfahrens wird die Chance verfolgt, Bewegung in ein 

nach Jahrzehnten festgefahrenes planungsrechtlich vorbereitetes Wohnbaukonzept zu 

bringen mit der Option, eine an diesen Bebauungsplan gebundene städtische 

Kompensationsfläche zu entbinden.  

Die Fläche ist weiterhin für eine Wohnbebauung geeignet und bietet jederzeit die Möglichkeit 

auf der Grundlage eines neuen Konzeptes im Rahmen einer Aufstellung eines neuen 

Bebauungsplanes die planungsrechtlichen Voraussetzungen zu schaffen. 

Der Geltungsbereich der Aufhebung des Bebauungsplanes Nr. 33 „Am Krater“, einschl. ÖBV 

und der städtebaulichen Kompensationsfläche ist den anliegenden Lageplänen zu 

entnehmen. 

 

Bad Nenndorf, 16.06.2023 

Stadt Bad Nenndorf 

Der Stadtdirektor 

 

Mike Schmidt 

 

Hinweis: Die Anlagen „Planzeichnung – Aufhebung“, „Grünordnungsplan – Aufhebung“ und 
„Kompensationsfläche – Aufhebung“ sind dem Amtsblatt als Anlagen beigefügt. 
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Bebauungsplan Nr. 100 „Dorfstraße“ 

(FFW-Standort-Ost, Stadt Bad Nenndorf, OT Waltringhausen) 

- Öffentliche Auslegung 
 

Der Verwaltungsausschuss der Stadt Bad Nenndorf hat in seiner Sitzung am 14.06.2023 

dem Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 100 „Dorfstraße“ sowie die Begründung zum Entwurf 

zugestimmt, und die öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen.  

 

Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 100, der Entwurf der Begründung und die 

wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen liegen in der Zeit vom 

 

10.07.2023 bis einschließlich 11.08.2023 

 

zur Einsicht im Vorzimmer des Stadtdirektors im Rathaus II der Samtgemeinde Nenndorf, 

Dienststelle: Poststraße 4, 31542 Bad Nenndorf während der Besuchszeiten der allgemeinen 

Verwaltung 

 

 

Montag bis Donnerstag:  09.00 Uhr - 16.00 Uhr 

Freitag:    09.00 Uhr - 12.00 Uhr 

 

oder nach vorheriger Terminvereinbarung unter Tel. 05723 / 704-16 

 

zu jedermanns Einsicht aus. 

 

Ergänzend besteht die Möglichkeit die Planunterlagen auf der Internetseite der Stadt Bad 

Nenndorf unter https://www.nenndorf.de/wb/bauen/bauleitplanung/bpl-im-verfahren/stadt-

bad-nenndorf/ einzusehen.  

 

Auf das „Infoblatt zu Informationen zur Erhebung von personenbezogenen Daten in der 

Bauleitplanung“ wird mit Bezug auf den Link  

https://www.nenndorf.de/assets/Uploads/2023-06-05-Informationsblatt-DSGVO-

Bauleitplanung-Stadt-Bad-Nenndorf.pdf  verwiesen. 

 

Stellungnahmen können während der Auslegungsfrist schriftlich, mündlich zur Niederschrift oder 

elektronisch abgegeben werden. 

Nach § 3 Abs. 2 BauGB können nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der 

Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben. 

 

 

https://www.nenndorf.de/wb/bauen/bauleitplanung/bpl-im-verfahren/stadt-bad-nenndorf/
https://www.nenndorf.de/wb/bauen/bauleitplanung/bpl-im-verfahren/stadt-bad-nenndorf/
https://www.nenndorf.de/assets/Uploads/2023-06-05-Informationsblatt-DSGVO-Bauleitplanung-Stadt-Bad-Nenndorf.pdf
https://www.nenndorf.de/assets/Uploads/2023-06-05-Informationsblatt-DSGVO-Bauleitplanung-Stadt-Bad-Nenndorf.pdf
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Allgemeine Ziele und Zweck der Planung 

Die Samtgemeinde Nenndorf plant die Errichtung einer neuen Feuerwache an der 

Dorfstraße zwischen Waltringhausen und Riehe. Dafür wird ein gemeinsamer 

Bebauungsplan durch die Stadt Bad Nenndorf und die Gemeinde Suthfeld aufgestellt.  

 

Lage und Geltungsbereich 

Der Planbereich Bebauungsplans Nr. 100 „Dorfstraße“ beinhaltet eine Fläche von ca. 0,7 ha 

zwischen den beiden Ortsteilen Waltringhausen (Stadt Bad Nenndorf) und Riehe (Gemeinde 

Suthfeld). 

 

 
 

Geltungsbereich (unmaßstäbliche Darstellung) Quelle Kartengrundlage: LGLN 

 

Zur Aufstellung des Bebauungsplan Nr. 100 liegen folgende umweltbezogene Informationen 

und Stellungnahmen vor, die im Rahmen der öffentlichen Auslegung eingesehen werden 

können: 

1. Umweltbelange: Umweltbericht mit spezieller artenschutzrechtlicher Prüfung und 

Biotoptypenkartierung (Sweco GmbH, Stand 02.05.2023) 

2. Faunistische Erfassungen: Avifauna, Feldhamster (Karin Bohrer 

Landschaftsarchitektin, Stand 23.08.2023) 

3. Stellungnahmen aus der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 

öffentlicher Belange gemäß § 4 (1) BauGB: 

a) Landkreis Schaumburg (Schreiben vom 15.09.2023) 
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b) Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr (Schreiben vom 

15.09.2022) 

c) Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (Schreiben vom 16.09.2022 und 

27.09.2022) 

 

Umweltbezogene Informationen zum Schutzgut Mensch in Bezug auf Immissionen und 

Emissionen finden sich in der Begründung sowie im Umweltbericht wieder. 

 

Umweltbezogene Informationen zum Schutzgut Tiere und Pflanzen sowie zur biologischen 

Vielfalt und zu Arten finden sich im Umweltbericht als Teil der Begründung zur Aufstellung 

des Bebauungsplanes und in der Stellungnahme des Landkreises Schaumburg wieder. 

Darin werden folgende umweltbezogene Aspekte aufgezeigt: 

• Aussagen zu Biotoptypen, streng geschützte Arten / artenschutzrechtlich relevante 
Arten, Faunistische Funktionsbeziehungen / Faunapotenzial, und sonstige 
bedeutende Objekte 

• Auswirkungen durch die anlage- und baubedingte Flächeninanspruchnahme 

• Auswirkungen durch den Verlust von Lebensraum für Pflanzen und Tiere 

• Schutzgebiete oder -objekte sind von dem Vorhaben nicht betroffen 

• Hinweis auf die Vermeidung von artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen gem. § 
44 BNatSchG einschl. Beschreibung von artenschutzrechtlichen 
Vermeidungsmaßnahmen 

• Eingriffs- und Kompensationsermittlung 
Beschreibung zum Umgang der Eingriffs- und Ausgleichsbetrachtung und 
notwendiger Kompensationen  
 

Umweltbezogene Informationen zum Schutzgut Fläche finden sich in der Begründung und 

dem Umweltbericht zur Aufstellung des Bebauungsplanes. Darin werden folgende 

umweltbezogene Aspekte angesprochen: 

• Aussagen zu beanspruchten Flächen 
 

Umweltbezogene Informationen zum Schutzgut Boden finden sich in der Begründung und 

dem Umweltbericht zur Aufstellung des Bebauungsplanes sowie in der Stellungnahme des 

Landkreises Schaumburg, des Landesamtes für Bergbau, Energie und Geologie und des 

LGLN. Darin werden folgende umweltbezogene Aspekte angesprochen: 

• Auswirkungen durch zusätzliche Versiegelung und dem damit verbundenen Verlust 
aller Bodenfunktionen 

• Beschreibung von Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung von Eingriffen in 
den Boden 

• Hinweise auf den vorhandenen Baugrund 
 

Umweltbezogene Informationen zum Schutzgut Wasser finden sich in der in der Begründung 

und dem Umweltbericht zur Änderung des Flächennutzungsplanes. Darin werden folgende 

umweltbezogene Aspekte angesprochen: 

• Es finden keinen wesentlichen Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser statt, da das 
anfallende Oberflächenwasser in einem Regenrückhaltebecken gesammelt und 
versickert werden soll. Eine Zuführung zum Grundwasser ist sichergestellt.  

• Wasserschutzgebiete und Überschwemmungsgebiete sind von der Planung nicht 
betroffen 

• Aussagen zur Oberflächenentwässerung 
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Umweltbezogene Informationen zum Schutzgut Klima und Luft finden sich in der 

Begründung und dem Umweltbericht zur Aufstellung des Bebauungsplanes. Darin werden 

folgende umweltbezogene Aspekte angesprochen: 

• Durch das Vorhaben sind keine wesentlichen Änderungen zu erwarten.  
 

Umweltbezogene Informationen zum Schutzgut Landschaft finden sich in der Begründung 

und dem Umweltbericht zur Aufstellung des Bebauungsplanes. Darin werden folgende 

umweltbezogene Aspekte angesprochen: 

• Durch das Vorhaben sind keine erheblichen Änderungen zu erwarten. 
 

Umweltbezogene Informationen zum Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter finden 

sich in der Begründung und dem Umweltbericht zur Aufstellung des Bebauungsplanes und in 

der Stellungnahme des Landkreises Schaumburg. Darin wird folgender umweltbezogener 

Aspekt angesprochen: 

• Mit dem Auftreten archäologischer Bodenfunde im Plangebiet ist aufgrund der 
Vorprägung der Region zu rechnen.  
 

Umweltbezogene Informationen zum Europäischen Netz - Natura 2000 liegen nicht vor. 

 

Umweltbezogene Informationen zur Anfälligkeit für schwere Unfälle / Katastrophen liegen 

nicht vor. 

 

Bad Nenndorf, 16.06.2023 

Stadt Bad Nenndorf 

Der Stadtdirektor  

 

Mike Schmidt  

 

 

 

 

Bebauungsplan Nr. 107 „Geh- und Radwegbrücke B 65 / Erlengrund“ 

- Aufstellungsbeschluss  
- Frühzeitige Beteiligung gem. § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) und  

§ 4 Abs. 1 BauGB 
 

Aufstellungsbeschluss 

 

Der Verwaltungsausschuss der Stadt Bad Nenndorf hat in seiner Sitzung am 14.06.2023 den 

Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan Nr. 107 „Geh- und Radwegbrücke B 65 / 

Erlengrund“ gefasst und die Durchführung der frühzeitigen Öffentlichkeits- und 

Behördenbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 und § 4 Abs.1 BauGB beschlossen. 

 

Dieser Beschluss wird hiermit gemäß § 2 Abs.1 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. 
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Plangebiet 

 

Der Geltungsbereich des Vorentwurfs mit einer Fläche von ca. 4,95 ha umfasst nördlich der B 

65 einen Teil der sogenannten Bubikopfallee (Kugel-Ahorn-Allee), einen Abschnitt der B 65 

und Flächen im Bereich Erlengrund sowie eine als Acker genutzte landwirtschaftliche Fläche 

südlich der B 65. Der genau Geltungsbereich geht aus der nachfolgenden Übersichtskarte 

hervor.  

 

 

Allgemeine Ziele und Zwecke der Planung 

 

Städtebauliches Ziel der Stadt Bad Nenndorf ist die Umsetzung einer Geh- und Radwegbrücke 

über die B 65 für eine verbesserte und insbesondere sichere Verbindung der innerstädtischen 

Freiräume, ausdrücklich dem Kur- und Landschaftspark, mit der im Süden liegenden 

Parkanlage Erlengrund und weitergehend den anschließenden Naherholungsgebieten 

Cecilienhöhe und Deister. Die B 65 stellt derzeit eine Zäsur der Freiräume dar, die lediglich 
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über eine Bedarfsampel oder ca. 1,2 km weiter westlich des Plangebiets im Kreuzungsbereich 

der B 65 mit der B 442 bzw. Rodenberger Allee von Fußgängern und Radfahrern gequert 

werden kann.  

 

Der Bau einer Brücke zur Verbindung der Stadt Bad Nenndorf mit der Parkanlage Erlengrund 

und weiterführend auch den südlichen Naherholungsgebieten ist bereits seit längerem in 

Planung und sollte spätestens beim Ausbau der Bundesstraße umgesetzt werden. Anlässlich 

der Ausrichtung der Landesgartenschau Niedersachsen im Jahr 2026 in der Kurstadt Bad 

Nenndorf soll die Errichtung der Geh- und Radwegbrücke vorgezogen werden, um die 

Anbindung der Ausstellungsflächen mit weiteren touristischen Zielen zu stärken. Aufgrund der 

wichtigen Lage und Bedeutung der geplanten Brücke über die B 65 – kurzfristig im Zuge der 

Landesgartenschau 2026 im Anschluss an das LGS-Gelände und langfristig als Verbindung 

zwischen Kurort, Kurpark und Deister – wird eine hochwertige Gestaltung der Brücke 

angestrebt. Zusätzlich soll im südwestlichen Bereich eine Fläche zur Umsetzung von 

Kompensationsmaßnahmen, die durch Eingriffe in Natur und Landschaft im Rahmen der 

Landesgartenschau erfolgen, aufgenommen werden. 

 

Mit der Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 107 „Geh- und Radwegbrücke B 65 / Erlengrund“ 

sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Errichtung der geplanten Geh- und 

Radwegbrücke und für die Umwandlung landwirtschaftlicher Flächen in 

Kompensationsflächen geschaffen werden. 

 

Ort und Zeitraum der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung 

 

Die Vorentwurfsunterlagen des Bebauungsplans Nr. 107 „Geh- und Radwegbrücke B 65 / 

Erlengrund“ mit Planzeichnung, Begründung und Umweltbericht (Vorentwurf) liegen gemäß § 

3 Abs. 1 BauGB in der Zeit vom 

 

10.07.2023 bis einschl. 11.08.2023 

 

im Vorzimmer des Stadtdirektors im Rathaus II, Dienststelle: Poststraße 4, 31542 Bad 

Nenndorf während der Besuchszeiten der allgemeinen Verwaltung 

 

montags bis donnerstags  09.00 Uhr – 16.00 Uhr 

freitags    09.00 Uhr – 12.00 Uhr 

 

oder nach vorheriger Terminvereinbarung unter Tel. 05723 / 704-16 

 

zu jedermanns Einsicht öffentlich aus. 
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Die Vorentwurfsunterlagen sind auch im Internet auf der Seite der Stadt Bad Nenndorf unter 

dem Link https://www.nenndorf.de/wb/bauen/bauleitplanung/bpl-im-verfahren/stadt-bad-

nenndorf/ abrufbar.  

 

Auf das „Infoblatt zu Informationen zur Erhebung von personenbezogenen Daten in der 

Bauleitplanung“ wird mit Bezug auf den Link  

https://www.nenndorf.de/assets/Uploads/2023-06-05-Informationsblatt-DSGVO-

Bauleitplanung-Stadt-Bad-Nenndorf.pdf verwiesen. 

 

Es besteht Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung. Während der frühzeitigen Beteiligung können 

Stellungnahmen beispielsweise schriftlich, elektronisch oder mündlich zur Niederschrift übermittelt 

werden. Es wird mit Bezug auf § 3 Abs. 1 Satz 2 BauGB darauf hingewiesen, dass auch Kinder und 

Jugendliche Teil der Öffentlichkeit sind. 

 

Bad Nenndorf, 16.06.2023 

Stadt Bad Nenndorf 

Der Stadtdirektor 

 

 

Mike Schmidt  

 

 

C   Bekanntmachungen der Gemeinde Haste 

-- 

 

D   Bekanntmachungen der Gemeinde Hohnhorst 

 

Bebauungsplan Nr. 18 "Mathestraße", einschl. örtlicher Bauvorschriften 

Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses (gem. § 2 Abs. 1 BauGB) und  
Bekanntmachung der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung (gem. § 3 Abs. 1 
BauGB) 

 

Der Rat der Gemeinde Hohnhorst hat in seiner Sitzung am 05.10.2022 den Aufstellungsbeschluss 

gem. § 2 Abs. 1 BauGB und den Beschluss zur frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 1 

BauGB für den Bebauungsplan Nr. 18 "Mathestraße", einschl. örtlicher Bauvorschriften, gefasst. Die 

Beschlüsse werden hiermit ortsüblich bekannt gemacht. 

 
 

https://www.nenndorf.de/wb/bauen/bauleitplanung/bpl-im-verfahren/stadt-bad-nenndorf/
https://www.nenndorf.de/wb/bauen/bauleitplanung/bpl-im-verfahren/stadt-bad-nenndorf/
https://www.nenndorf.de/assets/Uploads/2023-06-05-Informationsblatt-DSGVO-Bauleitplanung-Stadt-Bad-Nenndorf.pdf
https://www.nenndorf.de/assets/Uploads/2023-06-05-Informationsblatt-DSGVO-Bauleitplanung-Stadt-Bad-Nenndorf.pdf
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Allgemeine Ziele und Zwecke der Planung: 

Durch die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 18 sollen die planungsrechtlichen 

Voraussetzungen zur Deckung des auf den OT Hohnhorst bezogenen Baulandbedarfs 

geschaffen werden. Zu diesem Zweck wird in Ergänzung der nördlich und westlich 

angrenzenden dörflich geprägten Siedlungsbereiche ein gegliedertes Dorfgebiet (MD) gem. § 

5 BauNVO festgesetzt. Darüber hinaus werden u.a. Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, 

Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB, Flächen für die 

Versorgungsanlagen (Regenrückhaltebecken) und öffentliche Straßenverkehrsflächen 

festgesetzt.  

Die Erschließung des Gebietes erfolgt über die im Norden angrenzende Hauptstraße (K 48) sowie die 

davon nach Süden abzweigende Mathestraße, die als öffentliche Straßenverkehrsfläche festgesetzt 

wird. 

Die mit dem Eingriff in Natur und Landschaft verbundenen Kompensationsmaßnahmen sollen auf 

externen Flächen realisiert werden. Örtliche Bauvorschriften die Integration der hinzutretenden 

Bebauung in den Übergangsbereich des Siedlungsrandes zu dem nördlich und westlich angrenzenden 

historisch gewachsenen Siedlungsbereich gewährleisten. 

Räumlicher Geltungsbereich: 

Der räumliche Geltungsbereich der o.g. Bauleitplanung geht aus der nachfolgenden Übersichtskarte 

im Maßstab 1:5.000 hervor. 

 

Kartengrundlage: Auszug aus der Amtlichen Karte (AK 5) M 1:5.000 i.O., © 2022 LGLN, RD Hameln-Hannover, Katasteramt 

Rinteln 
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Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit: 

Für den Bebauungsplan Nr. 18 "Mathestraße“, einschl. örtlicher Bauvorschriften, wird die 

frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB in Form einer 

Bürgeranhörung durchgeführt, die in der Zeit vom 

10.07.2023 bis einschl. 11.08.2023 

• während der Öffnungszeiten der allgemeinen Verwaltung/Gemeindebüro (dienstags und 
donnerstags von 9.00 - 12.00) oder nach vorheriger Terminabsprache unter 05723 8483 öffentlich 
zu jedermanns Einsicht bei der Gemeinde Hohnhorst, Ohndorfer Straße 4a, 31559 Hohnhorst, 
und 

• während der Besuchszeiten der allgemeinen Verwaltung (montags bis donnerstags von 9.00 - 
16.00 Uhr sowie freitags von 9.00 – 12.00 Uhr) oder nach vorheriger Terminvereinbarung unter 
05723 704-16 öffentlich zu jedermanns Einsicht im Rathaus II, Dienststelle: Poststr. 4, 31542 Bad 
Nenndorf, im Vorzimmer des Samtgemeindebürgermeisters, stattfindet. 

 

• Veröffentlichung im Internet  

Die Planunterlagen sind ferner im Internet auf der Seite der Gemeinde Hohnhorst unter 

https://www.hohnhorst-online.de/verwaltung/ > Bekanntmachungen 

sowie  

der Samtgemeinde Nenndorf unter https://www.nenndorf.de/wb/bauen/bauleitplanung/bpl-im-

verfahren/  

einsehbar. 

Im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung werden die allgemeinen Ziele und 

Zwecke der Planung, sich wesentlich unterscheidende Lösungen, die für die bauliche 

Entwicklung im Plangebiet in Betracht kommen, und die voraussichtlichen Auswirkungen der 

Planung dargestellt. Es wird Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung gegeben. 

Während der frühzeitigen Beteiligung können Stellungnahmen vorgetragen werden. Es wird 

darauf hingewiesen, dass auch Kinder und Jugendliche Teil der Öffentlichkeit im Sinne des § 

3 Abs. 1 Satz 1 BauGB sind. 

Datenschutz: 

Es wird darauf aufmerksam gemacht, dass Privatpersonen mit der Abgabe einer 

Stellungnahme der Verarbeitung ihrer angegebenen Daten, wie Name, Adressdaten und E-

Mail-Adresse zustimmen. Gem. Art. 6 Abs. 1 c EU-DSGVO werden die Daten im Rahmen des 

Bauleitplanverfahrens für die gesetzlich bestimmten Dokumentationspflichten und für die 

Informationspflicht Ihnen gegenüber genutzt.  

Umweltbezogene Informationen: 

Übergeordnete Pläne und Programme 

• Landes-Raumordnungsprogramm Niedersachsen (LROP 2017/LROP-VO 2022) 

• Regionales Raumordnungsprogramm des Landkreises Schaumburg (2003) 

• Landschaftsrahmenplan des Landkreises Schaumburg (Vorentwurf 2001) 

• Landschaftsplan der Samtgemeinde Nenndorf (1995) 

https://www.hohnhorst-online.de/verwaltung/
https://www.nenndorf.de/wb/bauen/bauleitplanung/bpl-im-verfahren/
https://www.nenndorf.de/wb/bauen/bauleitplanung/bpl-im-verfahren/
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• Wirksamer Flächennutzungsplan der Samtgemeinde Nenndorf, einschl. seiner wirksamen 
Änderungen 

 

Fachgutachten 

• Natur und Landschaft (Artenschutz/Biotoptypen): „Gemeinde Hohnhorst – Bebauungsplan Nr. 
18 „Mathestraße“ – Grundlagenerfassungen 2022 (Avifauna, Amphibien, Feldhamster, 
Biotoptypenkartierung)“ (Dipl.-Ing., Dipl.-Biol. Landschaftsarchitektin Karin Bohrer, 
Petershagen, 16.12.2022) 

• Immissionsschutz (Verkehr: Straße & Schiene): „Schalltechnische Untersuchung zum 
Bebauungsplan Nr. „Mathestraße“ der Gemeinde Hohnhorst“ (GTA Gesellschaft für 
Technische Akustik mbH, Hannover, 12.06.2022) 
 

Umweltbericht (in die Begründung als Teil II integriert) 

• "Bebauungsplan Nr. 18 „Mathestraße“, einschl. örtlicher Bauvorschriften, – Teil II 
Umweltbericht einschließlich Eingriffsbilanzierung und artenschutzrechtlicher 
Beurteilung" (Planungsgruppe Umwelt, Hannover/Emmerthal, 15.03.2023), Vorentwurf 

Der Umweltbericht enthält Informationen über die Betroffenheit und die Auswirkungen der 

Planung auf die Schutzgüter:  

- Mensch/menschliche Gesundheit: Immissionsbelastung, Erholungsfunktion, 

- Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt: Biotoptypen, Artvorkommen (u.a. Vögel und 
Feldhamster),  

- Boden/Fläche: Bodenveränderungen, Inanspruchnahme von (Frei-)Flächen, Versiegelung 
von Böden,  

- Wasser: Grundwasserneubildung, Schadstoffeintrag und Bodenerosion,  

- Klima/Luft: Luftaustauschprozesse, Kalt- und Frischluftzufuhr,  

- Landschaft: Landschaftsbild, Erholungswert,  

- Kultur- und sonstige Sachgüter: Kultur-, Bau- oder Bodendenkmäler, historische 
Kulturlandschaften 

sowie die Darlegung der durch die Planung hervorgerufenen Eingriffe in Boden, Natur und 

Landschaft und deren Ausgleich (u.a. Eingriffsbeurteilung, mögliche interne 

Kompensationsmaßnahmen, Maßnahmen für den Artenschutz). 

Umweltverträglichkeitsprüfung: 

Eine Umweltverträglichkeitsprüfung gem. der Anlage 1 des Gesetzes über die 

Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) und des Niedersächsischen Gesetzes über die 

Umweltverträglichkeitsprüfung (NUVPG) ist nicht erforderlich. 

 

Hohnhorst, den 19.06.2023  

Gemeinde Hohnhorst 

Der Bürgermeister 

Cord Lattwesen 
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Bebauungsplan Nr. 19 „An der Aue“  

(Feuerwehrstandort West, Gemeinde Hohnhorst, OT Ohndorf) 

 

Der Rat der Gemeinde Hohnhorst hat in seiner Sitzung am 26.06.2023 die Aufstellung des 

Bebauungsplans Nr. 19 und die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 

BauGB beschlossen. Dieser Beschluss wird hiermit bekanntgegeben (§ 2 Abs. 1 BauGB i. V. 

m. § 1 Abs. 8 BauGB). 

 

Der Vorentwurf des Bebauungsplanes Nr. 19, der Vorentwurf der Begründung und die 

wesentlichen, bereits vorliegende Ergebnisse des Umweltberichts liegen in der Zeit vom 

 

10.07.2023 bis einschließlich 11.08.2023 

 

zur Einsicht im Gemeindebüro der Gemeinde Hohnhorst, Ohndorfer Str. 4a, 31559 

Hohnhorst während der Besuchszeiten 

 

Dienstag:   09.00 Uhr – 12.00 Uhr 

Donnerstag:   09.00 Uhr – 12.00 Uhr 

 

oder nach vorheriger Terminvereinbarung unter Tel. 05723 8483 

 

zu jedermanns Einsicht aus. 

 

Ergänzend besteht die Möglichkeit die Planunterlagen auf der Internetseite der Gemeinde 

Hohnhorst unter https://www.hohnhorst-online.de/verwaltung/ einzusehen.  

 

Stellungnahmen können während der Auslegungsfrist schriftlich, mündlich zur Niederschrift oder 

elektronisch abgegeben werden. 

 

Allgemeine Ziele und Zweck der Planung 

Die Samtgemeinde Nenndorf plant die Errichtung einer neuen Feuerwache im Ortsteil 

Ohndorf der Gemeinde Hohnhorst. Dafür wird ein Bebauungsplan durch die Gemeinde 

Hohnhorst aufgestellt. 

 

Lage und Geltungsbereich 

Der Planbereich des Bebauungsplan Nr. 19 beinhaltet eine Fläche von ca. 0,7 ha an der 

Straße „Am Sportplatz“ / Schulstraße“ am östlichen Ortsrand von Ohndorf.  
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Geltungsbereich (unmaßstäbliche Darstellung), Quelle Kartengrundlage: LGLN 

 

 

Hohnhorst, 27.06.2023 

Gemeinde Hohnhorst 

Der Bürgermeister  

 

 

Cord Lattwesen  
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E   Bekanntmachungen der Gemeinde Suthfeld 

 

Bebauungsplan Nr. R9 „Dorfstraße“ 

(FFW-Standort-Ost, Gemeinde Suthfeld, OT Riehe) 

 

Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Suthfeld hat in seiner Sitzung am 15.06.2023 dem 

Entwurf des Bebauungsplanes Nr. R9 „Dorfstraße“ sowie der Begründung zum Entwurf 

zugestimmt und die öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen.  

 

Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. R9, der Entwurf der Begründung und die wesentlichen, 

bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen liegen in der Zeit vom 

 

10.07.2023 bis einschließlich 11.08.2023 

 

zur Einsicht im Gemeindebüro der Gemeinde Suthfeld, Hauptstraße 7, 31555 Suthfeld / 

Helsinghausen während der Besuchszeiten der allgemeinen Verwaltung 

 

Montag und Mittwoch:  10.00 Uhr – 12.00 Uhr 

Donnerstag:    16.00 Uhr – 18.00 Uhr 

 

zu jedermanns Einsicht aus. 

 

Ergänzend besteht die Möglichkeit die Planunterlagen auf der Internetseite der Gemeinde 

Suthfeld unter https://suthfeld.de/verwaltung/bauleitplaene/ einzusehen.  

 

Stellungnahmen können während der Auslegungsfrist schriftlich, mündlich zur Niederschrift oder 

elektronisch abgegeben werden. 

Nach § 3 Abs. 2 BauGB können nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der 

Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben. 

 

 

Allgemeine Ziele und Zweck der Planung 

Die Samtgemeinde Nenndorf plant die Errichtung einer neuen Feuerwache an der Dorfstraße 

zwischen Waltringhausen und Riehe. Dafür wird ein gemeinsamer Bebauungsplan durch die 

Stadt Bad Nenndorf und die Gemeinde Suthfeld aufgestellt.  

 

 

 

 

https://suthfeld.de/verwaltung/bauleitplaene/
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Lage und Geltungsbereich 

Der Planbereich Bebauungsplans Nr. R9 „Dorfstraße“ beinhaltet eine Fläche von ca. 0,7 ha 

zwischen den beiden Ortsteilen Waltringhausen (Stadt Bad Nenndorf) und Riehe (Gemeinde 

Suthfeld). 

 
Geltungsbereich (unmaßstäbliche Darstellung) Quelle Kartengrundlage: LGLN 

 

Zur Aufstellung des Bebauungsplan Nr. R9 liegen folgende umweltbezogene Informationen 

und Stellungnahmen vor, die im Rahmen der öffentlichen Auslegung eingesehen werden 

können: 

 

1. Umweltbelange: Umweltbericht mit spezieller artenschutzrechtlicher Prüfung und 

Biotoptypenkartierung (Sweco GmbH, Stand 02.05.2023) 

2. Faunistische Erfassungen: Avifauna, Feldhamster (Karin Bohrer 

Landschaftsarchitektin, Stand 23.08.2023) 

3. Stellungnahmen aus der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 

öffentlicher Belange gemäß § 4 (1) BauGB: 

a) Landkreis Schaumburg (Schreiben vom 15.09.2023) 

b) Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr (Schreiben vom 

15.09.2022) 

c) Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (Schreiben vom 16.09.2022 und 

27.09.2022) 

 

Umweltbezogene Informationen zum Schutzgut Mensch in Bezug auf Immissionen und 

Emissionen finden sich in der Begründung sowie im Umweltbericht wieder. 
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Umweltbezogene Informationen zum Schutzgut Tiere und Pflanzen sowie zur biologischen 

Vielfalt und zu Arten finden sich im Umweltbericht als Teil der Begründung zur Aufstellung 

des Bebauungsplanes und in der Stellungnahme des Landkreises Schaumburg wieder. Darin 

werden folgende umweltbezogene Aspekte aufgezeigt: 

• Aussagen zu Biotoptypen, streng geschützte Arten / artenschutzrechtlich relevante 
Arten, Faunistische Funktionsbeziehungen / Faunapotenzial, und sonstige bedeutende 
Objekte 

• Auswirkungen durch die anlage- und baubedingte Flächeninanspruchnahme 

• Auswirkungen durch den Verlust von Lebensraum für Pflanzen und Tiere 

• Schutzgebiete oder -objekte sind von dem Vorhaben nicht betroffen 

• Hinweis auf die Vermeidung von artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen gem. § 
44 BNatSchG einschl. Beschreibung von artenschutzrechtlichen 
Vermeidungsmaßnahmen 

• Eingriffs- und Kompensationsermittlung 
Beschreibung zum Umgang der Eingriffs- und Ausgleichsbetrachtung und notwendiger 
Kompensationen  
 

Umweltbezogene Informationen zum Schutzgut Fläche finden sich in der Begründung und 

dem Umweltbericht zur Aufstellung des Bebauungsplanes. Darin werden folgende 

umweltbezogene Aspekte angesprochen: 

• Aussagen zu beanspruchten Flächen 

 

Umweltbezogene Informationen zum Schutzgut Boden finden sich in der Begründung und 

dem Umweltbericht zur Aufstellung des Bebauungsplanes sowie in der Stellungnahme des 

Landkreises Schaumburg, des Landesamtes für Bergbau, Energie und Geologie und des 

LGLN. Darin werden folgende umweltbezogene Aspekte angesprochen: 

• Auswirkungen durch zusätzliche Versiegelung und dem damit verbundenen Verlust 
aller Bodenfunktionen 

• Beschreibung von Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung von Eingriffen in den 
Boden 

• Hinweise auf den vorhandenen Baugrund 

 

Umweltbezogene Informationen zum Schutzgut Wasser finden sich in der in der Begründung 

und dem Umweltbericht zur Änderung des Flächennutzungsplanes. Darin werden folgende 

umweltbezogene Aspekte angesprochen: 

• Es finden keinen wesentlichen Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser statt, da das 
anfallende Oberflächenwasser in einem Regenrückhaltebecken gesammelt und 
versickert werden soll. Eine Zuführung zum Grundwasser ist sichergestellt.  

• Wasserschutzgebiete und Überschwemmungsgebiete sind von der Planung nicht 
betroffen 

• Aussagen zur Oberflächenentwässerung 

 

Umweltbezogene Informationen zum Schutzgut Klima und Luft finden sich in der Begründung 

und dem Umweltbericht zur Aufstellung des Bebauungsplanes. Darin werden folgende 

umweltbezogene Aspekte angesprochen: 

• Durch das Vorhaben sind keine wesentlichen Änderungen zu erwarten.  
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Umweltbezogene Informationen zum Schutzgut Landschaft finden sich in der Begründung 

und dem Umweltbericht zur Aufstellung des Bebauungsplanes. Darin werden folgende 

umweltbezogene Aspekte angesprochen: 

• Durch das Vorhaben sind keine erheblichen Änderungen zu erwarten. 

 

Umweltbezogene Informationen zum Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter finden sich 

in der Begründung und dem Umweltbericht zur Aufstellung des Bebauungsplanes und in der 

Stellungnahme des Landkreises Schaumburg. Darin wird folgender umweltbezogener Aspekt 

angesprochen: 

• Mit dem Auftreten archäologischer Bodenfunde im Plangebiet ist aufgrund der 
Vorprägung der Region zu rechnen.  
 

Umweltbezogene Informationen zum Europäischen Netz - Natura 2000 liegen nicht vor. 

 

Umweltbezogene Informationen zur Anfälligkeit für schwere Unfälle / Katastrophen liegen 

nicht vor. 

 

Suthfeld, 16.06.2023 

Gemeinde Suthfeld 

Die Bürgermeisterin  

Katrin Hösl  

 

 

 

 

F   Sonstige Bekanntmachungen 

-- 

 

 

 

 

 

Herausgeber: 

Samtgemeinde Nenndorf - Der Samtgemeindebürgermeister 
Rodenberger Allee 13, 31542 Bad Nenndorf 

Tel.: 05723 / 704 – 0, E-Mail: amtsblatt@nenndorf.de 

 

Das elektronische Amtsblatt erscheint grundsätzlich am letzten Arbeitstag eines jeden Monats. 

Der Redaktionsschluss ist jeweils 5 Arbeitstage vor dem Erscheinungstermin. 
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Bebauungsplan Nr. 16 „Hinter den Höfen“, Stand 1. Änderung,
hier: nachrichtliche Darstellung des Satzungsplans als Erläuterung
Maßstab i. O. 1:1.000 - maßgeblich ist alleine das Original-Planwerk

Bebauungsplan Nr. 16 „Hinter den Höfen“, 5. Änderung, hier:
Geltungsbereich der 5. Änderung gemäß Abgrenzung des Mischgebiets
in der Plankarte des Bebauungsplan Nr. 16, Stand 1. Änderung
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Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung, © LGLN 2023
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